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34/13 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV) zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage 
zur Haltung von Schweinen in Senden

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat Herrn Thomas Heitplatz, Wierling 22, 
48308 Senden, mit Datum 18.02.2013 eine Genehmigung 
mit folgendem verfügenden Teil erteilt:
„Hiermit erteile ich Ihnen auf Ihren Antrag vom 14.08.2012 
gemäß § 4 und § 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) in Verbindung mit §§ 1 und 2 der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV - sowie 
der Ziffer 7.1g Spalte 1a des Anhangs zur 4. BImSchV die 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer geneh-
migungspflichtigen Anlage zur Haltung von Schweinen mit 
insgesamt 4469 Mastschweineplätzen und 5834 m³ Güllela-
gerkapazität am Standort 48308 Senden, Wierling 22.“
Die Maßnahme darf auf dem Grundstück in Senden, Kreis 
Coesfeld, Gemarkung Senden, Flur 6, Flurstück 179, durch-
geführt werden.
Eingeschlossene Entscheidungen:
• Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:
„Gegen diesen Genehmigungsbescheid können Sie inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsge-
richt Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 

80 48, 48043 Münster schriftlich oder in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Fi-
nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische 
Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzge-
richte – ERVVO VG/FG) vom 7. November 2012 (GV. NRW 
S. 548) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle Klage einreichen.“ 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 18.03.2013 
bis einschließlich 02.04.2013 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:
• Gemeindeverwaltung Senden, Zimmer 303, 
 Münsterstr. 30, 48308 Senden
• Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 222, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter 
Nebenbestimmungen zum Baurecht/Brandschutz, zum Im-
missionsschutz, zum Gewässerschutz, zum Veterinärrecht, 
zum Reststoffverbringungs- und Abfallentsorgungsrecht, 
und des Landschaftsschutzes ergangen ist. Mit dem Ende 
der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Drit-
ten, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Coesfeld, den 01.03.2013

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Sentis
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35/13 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 12 der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) zur Erweiterung einer Anlage zum Halten 
von Sauen und Mastschweinen in Senden

Frau Maria Schulze Langenhorst  hat einen Antrag zur Er-
weiterung der Anlage zum Halten von Sauen und Mast-
schweinen auf dem Grundstück Kreuzbauerschaft 23, 48308 
Senden (Gemarkung Ottmarsbocholt, Flur 8, Flurstück 135), 
vorgelegt.
Der für den 21.03.2013 vorgesehene Erörterungstermin im 
Bürgersaal der Gemeindeverwaltung Senden findet nicht 
statt.

Coesfeld, 05.03.2013

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Sentis

36/13 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 27.02.2013, Ak-
tenzeichen 36-302552-hü, ist zuzustellen an Herrn Kristina  
Krause, zuletzt wohnhaft in Lohweg 5, 59065 Hamm.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 27.02.2013 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Herr Hülswitt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 04.03.2013 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Hülswitt 

37/13 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 27.02.2013, Ak-
tenzeichen 36-303952-hü, ist zuzustellen an Herrn Rustem 
Bucolaj, zuletzt wohnhaft in Rotdornweg 2,48653 Coesfeld.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom  wurde die öffentliche Zustellung durch 
eine Bekanntmachung angeordnet. Das Dokument kann 
eingesehen und vom Empfänger in Empfang genommen 
werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Herr Hülswitt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 04.03.2013 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Hülswitt 

38/13 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 05.03.2013, Ak-
tenzeichen 36-301473-hü, ist zuzustellen an Frau Stepha-
nie Sandner, zuletzt wohnhaft in Bernhard-Poether-Str. 3, 
48165 Münster.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 05.03.2013 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Herr Hülswitt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 11.03.2013 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Hülswitt 


